	Gerichtsverhandlung gegen Robespierre 


1. Ablauf

· Vorbereitung der Gruppen

· Eröffnung der Hauptverhandlung

· Verlesung der Anklageschrift

· Vernehmen des Angeklagten zur Sache

· Beweisaufnahme: Anhörung des Zeugen

· Plädoyers

· Letztes Wort des Angeklagten

· Verkündigung des Urteils

2. Rollenkarten

	Angeklagter/Verteidigung

Schaut euch nochmal 10a, S. 54 an. Außerdem liefern 10b und 7, S. 53 weitere Argumente. Versucht zu begründen, warum Robespierre zu den Mitteln des Terreur hat greifen müssen.

Macht euch dazu einige Notizen.

In der Hauptverhandlung sollte Robespierre die Sicht seiner Dinge darlegen. Die Verteidigung hat das Recht, Zeugen zu befragen. Am Ende hält sie das Plädoyer, in dem sie ihre Forderung nach Strafmaß oder Freispruch begründen muss.

Verteilt am Ende an ein Gruppenmitglied die Rolle des Robespierre. Die andere fungieren als Anwälte der Verteidigung, wobei nur einer das Plädoyer hält.
	Anklage (Staatswanwaltschaft)

Schaut euch nochmal 10e und 10c, S. 55 an. Außerdem S. 51 (dritter Spiegelstrich und letzter Abschnitt). Macht euch beim Lesen Notizen. Ihr müsst als erstes die Anklageschrift verlesen. Darin muss genannt sein, gegen welche Gesetze der Angeklagte verstoßen hat und warum. Außerdem kann kurz auf die Biografie eingegangen werden (S53., 6). Ihr habt das Recht, Zeugen zu vernehmen. 

Am Schluss hält ein Vertreter der Anklage das Plädoyer. In ihm hat er ein Strafmaß oder auch Freispruch zu fordern und zu begründen.
	Richter

Als Richter leitet ihr die Hauptverhandlung (Ablauf s.o.). Ihr habt das Recht, den Angeklagten und Zeugen zu befragen. 

In der Vorbereitung solltet ihr euch anhand der Kopien der letzten Stunde einen Überblick über den Sachverhalt machen und mögliche Fragen vorformulieren.

Schaut euch auch bereits einmal an, welche Straftatbestände Robespierre vorgeworfen werden könnten.

Am Ende müsst  ihr per Mehrheitsentscheid eine Strafe mit Strafmaß oder den Freispruch mit Begründung verkünden. Die Abstimmung erfolgt per Mehrheitsentscheid.

	Zeuge
Lest euch M4, S52 durch und schreibt einige Stichworte auf, um das Erlebnis in der Verhandlung  so ähnlich wiedergeben zu können.

Staatsanwaltschaft, Richter und Verteidigung dürfen euch befragen. Überlegt deshalb im Vorfeld, welche Haltung nach dem Material ihr wohl gegen Robespierre und seinen Anhängern haben werdet und vor Gericht gerne vertreten wollt.

Ernennt einen Gruppenmitglied zum Sprecher, der vor Gericht auftreten wird.
	Gerichtsschreiber

Schreibt die wesentlichen Ergebnisse der  Verhandlung mit.
	


Einschlägige Bestimmungen aus dem (deutschen) Strafgesetzbuch

Hinweis: Bitte ggf. auf Frankreich und die damalige Zeit übertragen!

§ 81
Hochverrat gegen den Bund

(1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt 

	 
	1.
	den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder

	 
	2.
	die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern,


wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft. 

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 

§ 164
Falsche Verdächtigung
(1) Wer einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Amtsträger oder militärischen Vorgesetzten oder öffentlich wider besseres Wissen einer rechtswidrigen Tat oder der Verletzung einer Dienstpflicht in der Absicht verdächtigt, ein behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen oder fortdauern zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 211
Mord
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 

(2) Mörder ist, wer 

aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen,

heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder

um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken,

einen Menschen tötet.

§ 212
Totschlag
(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. 

(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen

§ 239
Freiheitsberaubung
(1) Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 241a
Politische Verdächtigung
(1) Wer einen anderen durch eine Anzeige oder eine Verdächtigung der Gefahr aussetzt, aus politischen Gründen verfolgt zu werden und hierbei im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen durch Gewalt- oder Willkürmaßnahmen Schaden an Leib oder Leben zu erleiden, der Freiheit beraubt oder in seiner beruflichen oder wirtschaftlichen Stellung empfindlich beeinträchtigt zu werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft

Fundort: http://dejure.org/gesetze/StGB

